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IM NAMEN DER REPUBLIK!

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch den Richter Mag. Alexander BERTIGNOL als Einzelrichter über die

Beschwerde von XXXX , StA. Irak, vertreten durch RA Mag. Thomas KLEIN, gegen den Bescheid des Bundesamts für

Fremdenwesen und Asyl vom 31.10.2019, Zl. XXXX , nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 30.10.2020,

zu Recht erkannt:

A)

Die Beschwerde wird mit der Maßgabe aus unbegründet abgewiesen, dass die Frist zur freiwilligen Ausreise mit 12

Wochen ab Rechtskraft der ergangenen Entscheidung festgesetzt wird.

B)

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig.

Text

file:///


Entscheidungsgründe:

I. Verfahrensgang:

Der Beschwerdeführer, ein irakischer Staatsangehöriger, stellte am 16.06.2015 im Bundesgebiet einen Antrag auf

internationalen Schutz. Begründend führte er im Wesentlichen aus, dass er mit seinem Partner ein gemeinsames

Geschäft betrieben habe, entführt, geschlagen und nach dem Aufenthaltsort seines Partners befragt worden sei.

Aufgrund einer Lösegeldzahlung seines Vaters sei er freigekommen. Ob es sich bei den Entführern um Milizen

gehandelt habe, könne er nicht sagen. Im Falle einer Rückkehr befürchte er, erneut in diese Situation zu kommen.

Mit Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 20.10.2017 wurde der Antrag des Beschwerdeführers

auf internationalen Schutz vom 16.06.2015 sowohl hinsichtlich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten

gemäß § 3 Abs. 1 und § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 (Spruchpunkt I.) als auch hinsichtlich der Zuerkennung des Status des

subsidiär Schutzberechtigten gemäß § 8 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 in Bezug auf den Herkunftsstaat „Irak“

(Spruchpunkt II.) abgewiesen, dem Beschwerdeführer ein Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen

gemäß § 57 AsylG nicht erteilt, gemäß § 10 Abs. 1 Z 3 AsylG 2005 iVm § 9 BFA-VG gegen ihn eine Rückkehrentscheidung

gemäß § 52 Abs. 2 Z 2 FPG erlassen und gemäß § 52 Abs. 9 FPG festgestellt, dass seine Abschiebung in den „Irak“

gemäß § 46 FPG zulässig ist (Spruchpunkt III.), sowie gemäß § 55 Abs. 1 bis 3 FPG dem Beschwerdeführer eine Frist zur

freiwilligen Ausreise von 14 Tagen ab Rechtskraft der Rückkehrentscheidung eingeräumt (Spruchpunkt IV.).

Begründend wurde im Wesentlichen ausgeführt, dass die Identität des Beschwerdeführers feststehe, jedoch nicht

habe festgestellt werden können, dass der Beschwerdeführer im Irak der Gefahr einer individuellen, konkret gegen ihn

gerichteten Verfolgung aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen

Gruppe oder der politischen Gesinnung ausgesetzt sei. Es habe weiters nicht festgestellt werden können, dass der

Beschwerdeführer im Falle seiner Rückkehr in den Irak dort einer Verfolgung ausgesetzt wäre oder als Zivilperson eine

ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines

innerstaatlichen oder internationalen KonMikts zu gewärtigen hätte. Das Vorbringen des Beschwerdeführers zu seinen

Fluchtgründen erweise sich als unglaubwürdig. Im Falle einer Rückkehr des Beschwerdeführers in den Irak könne er

neuerlich einer Erwerbstätigkeit nachgehen und würde dort auch ausreichende wirtschaftliche und soziale

Unterstützung durch seine Familienangehörigen erhalten.

Mit Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts vom 08. Juli 2019, Zlen. G308 2177701-1/28E, G308 2177735-1/18E,

wurde die, gegen den Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 20.10.2017, erhobene Beschwerde,

nach Durchführung einer mündlichen Beschwerdeverhandlung als unbegründet abgewiesen.

Eine gegen dieses Erkenntnis erhobene außerordentliche Revision wurde mit Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes

vom 18.09.2019, Zl. XXXX zurückgewiesen.

Am 07.08.2019, sohin noch vor Einbringung der außerordentlichen Revision am 19.08.2019, stellte der

Beschwerdeführer einen Erstantrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels aus Gründen des Art. 8 EMRK gemäß § 55 Abs.

1 AsylG. Begründend führt er, unter Vorlage entsprechender Unterlagen, im Wesentlichen aus, dass er in Österreich ab

2016 zwei Deutschkurse belegt habe und der deutschen Sprache mächtig sei und sich im Alltag verständigen können,

zudem verfüge er in Englisch über das Sprachniveau B2. Er habe 2017 als freiwilliger Mitarbeiter der Wäscherei der

Caritas ausgeholfen und habe sich ab 2015 bis 2017 als Ansprech- und Übermittlungsperson der XXXX und

Quartiergeber in XXXX engagiert. Er führte weiters aus, dass viele seiner Familienmitglieder in den letzten Jahren

tödlich verunglückt seien, er habe sich in Österreich ein Leben aufgebaut und pMege vielfältige zwischenmenschliche

Beziehungen, mit denen er seinen Teil zur österreichischen Gesellschaft beitrage. In Bagdad habe er das Handwerk des

Friseurs erlernt und fünf Jahre Berufserfahrung gesammelt, seit 2018 betreibe er in XXXX einen Friseursalon für

Herren, in dem er derzeit einen Mitarbeiter beschäftige und habe er vor die QualiPkation zum Lehrlingsausbilder zu

erwerben, um einen weiteren Friseur und einen Lehrling einzustellen. Sein gesamtes Privat- und Familienleben sei seit

vier Jahren in Österreich, er könne für seinen Lebensunterhalt selbst aufkommen und verfüge über eine Unterkunft

und sei er nicht nur beruMich und wirtschaftlich in Österreich integriert, sondern habe er auch versucht mit

ehrenamtlichen Tätigkeiten, sowie durch den Besuch von Sprachkursen, sich sozial zu integrieren. Er schätze die

österreichische Gesellschaft, sei strafrechtlich unbescholten und verfüge über ein berücksichtigungswürdiges

Privatleben in Österreich.

Am 24.09.2019 wurde der Beschwerdeführer im Beisein seiner gewillkürten Rechtsvertretung niederschriftlich
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einvernommen. Dabei führte er zu seinen persönlichen Lebensumständen aus, dass er gesund sei, nicht in ärztlicher

Behandlung stehe und keine Medikamente nehmen würde. Er gab weiters an, dass im Irak, in Bagdad, noch zwei

Schwestern und einen Bruder leben würden und habe er anlässlich eines Feiertages Kontakt über WhatsApp mit

seiner älteren Schwester gehabt. In Österreich Pnanziere er sich seit April 2018 seinen Lebensunterhalt als

selbständiger Herrenfriseur und habe er einen Friseursalon in XXXX . Hinsichtlich der von ihm vorgelegten

Unterschriftenliste, führte er aus, dass es sich hiebei um persönliche Bekannte und Kunden von ihm handeln würde.

Am selben Tag wurde dem Beschwerdeführer ein Verbesserungsauftrag dahingehend erteilt, dass ihm eine Frist von

vier Wochen zur Beibringung eines irakischen Reisepasses gewährt wurde, unter dem Hinweis, dass bei nicht

Nachreichung entsprechender Dokumente der Antrag gemäß § 55 negativ zu entscheiden wäre.

Mit Schreiben vom 14.10.2019, wurde seitens der irakischen Botschaft in Wien mitgeteilt, dass der Beschwerdeführer

einen Antrag auf Ausstellung eines irakischen Reisedokuments gestellt habe, die Botschaft aber über kein

ausstellendes Reisepasssystem verfüge, weshalb die Botschaft diesen Antrag nicht annehmen habe können. Die

Ausstellung erfolge entweder im Irak oder in der Botschaft in Berlin und müsse der Antragsteller dort persönlich

erscheinen. Hinsichtlich der Voraussetzung zur Ausstellung eines irakischen Reisepasses wurde darauf hingewiesen,

dass ein Personalausweis nicht älter als zehn Jahre im Original und ein Staatsbürgerschaftsnachweis im Original

vorliegen müsse, zudem bedürfe es einer Verlustmeldung für den alten irakischen Reisepass und sei diese vom

österreichischen Außenministerium zu beglaubigen.

Mit Bescheid vom 31.10.2019 wies die belangte Behörde den Antrag des Beschwerdeführers auf Erteilung eines

Aufenthaltstitels aus Gründen des Art. 8 MRK gemäß § 55 AsylG ab (Spruchpunkt I.). Gemäß § 10 Absatz 3 AsylG iVm § 9

BFA-Verfahrensgesetz, BGBl. I Nr. 87/2012 (BFA-VG) idgF“ wurde gegen den Beschwerdeführer eine

Rückkehrentscheidung „gemäß § 52 Absatz 3 Fremdenpolizeigesetz 2005, BGBl. I Nr. 100/2005 (FPG) idgF“ erlassen

(Spruchpunkt II.). Weiters wurde „gemäß § 52 Absatz 9 FPG“ festgestellt, dass seine Abschiebung „gemäß § 46 FPG“ in

den Irak zulässig ist (Spruchpunkt III.). Eine Frist für seine freiwillige Ausreise wurde „gemäß § 55 Abs. 1 bis 3 FPG" mit

14 Tagen ab Rechtskraft der Rückkehrentscheidung festgestellt (Spruchpunkt IV.). Begründend wurde im Wesentlichen

zusammengefasst ausgeführt, dass sich die maßgebliche und ihn betreRende allgemeine Lage im Herkunftsland seit

dem rechtskräftigen Abschluss eines Asylverfahrens nicht geändert habe, neue Tatsachen und Beweismittel, die nicht

schon in der Interessenabwägung der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts berücksichtigt worden seien, seien

nicht vorgebracht worden, darüberhinaus wären neu hinzugekommene Tatsachen schon deshalb nicht maßgeblich

relevant, da sie zu einem Zeitpunkt gesetzt worden seien, als der Beschwerdeführer über kein Aufenthaltsrecht im

Bundesgebiet verfügt hat.

Mit Verfahrensordnung gemäß § 52 Abs. 1 BFA-VG vom 04.11.2019 stellte die belangte Behörde dem

Beschwerdeführer die ARGE Rechtsberatung – Diakonie und Volkshilfe, Wattgasse 48/3, 1170 Wien, für ein

Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht als Rechtsberater amtswegig zur Seite.

Gegen diesen Bescheid erhob der Beschwerdeführer durch seinen ausgewiesenen Rechtsvertreter mit Schriftsatz vom

01.12.2019 fristgerecht Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht und monierte darin inhaltliche Rechtswidrigkeit

und Verletzung von Verfahrensvorschriften. Begründend wurde im Wesentlichen zusammengefasst ausgeführt, dass

der Beschwerdeführer glaubhaft vorgebracht habe, dass diese Aufenthaltsgenehmigung zur Aufrechterhaltung des

privaten Familienlebens im Sinne des Art. 8 MRK geboten sei und er die Integrationsvereinbarung erfüllt habe bzw.

zum Entscheidungszeitpunkt eine erlaubte Erwerbstätigkeit ausübe, mit deren Einkommen die monatliche

Geringfügigkeitsgrenze erreicht werde. Der Beschwerdeführer erfülle die gesetzlichen Voraussetzungen für die

Erteilung einer Aufenthaltsberechtigung plus und sei dem Gesetzestext zufolge im Bundesgebiet aufhältigen

Drittstaatsangehörigen bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzung der jeweilige Aufenthaltstitel zu erteilen.

Hinsichtlich der Erlassung einer Rückkehrentscheidung, wurde ausgeführt, dass sich der Antragsteller seit 16.06.2015

sohin seit vier Jahren und vier Monaten im Bundesgebiet aufhalte und dies sohin an der Grenze zu der vom VwGH

festgelegten beachtlichen 5-Jahresgrenze sei. Der Beschwerdeführer habe seinen Aufenthalt in vielfacher Hinsicht

genutzt und habe er sprachliche, soziale und beruMiche Integrationsschritte gesetzt, die für einen Verbleib in

Österreich sprechen. Er spreche Mießend Deutsch und habe erhebliche Integrationsschritte in beruMicher Hinsicht

gesetzt, er sei selbstständiger Geschäftsführer eines Herrn Friseursalons in XXXX , darüber hinaus würde die

Berufsausbildung des Beschwerdeführers einen Mangelberuf darstellen und habe der VwGH in seinem Urteil vom

28.02.2019 festgestellt, dass eine Lehre bzw. die Berufsausübung in einem Mangelberuf als öRentliches Interesse
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gelten würde. Seine gesetzte beruMiche Integration spreche aufgrund des Nutzens für die österreichische Wirtschaft

und Gesellschaft für den Weiterverbleib des Beschwerdeführers und die Erteilung einer Aufenthaltsberechtigung plus.

Darüberhinaus nehme der Beschwerdeführer am sozialen Leben in Österreich teil, der Beschwerdeführer habe sich

während seines Aufenthalts vielfältige geschäftliche als auch freundschaftliche Beziehungen aufbauen können, die

durch die Unterstützungsliste, welche dem Antrag beigelegt sei, belegt würden und habe der Beschwerdeführer noch

weitere sechs Empfehlungsschreiben beigebracht. Der Beschwerdeführer sei in Österreich gut vernetzt und habe sich

mit den österreichischen Werten und GepMogenheiten identiPziert und möchte einen Führerschein machen, zudem sei

der Beschwerdeführer strafrechtlich unbescholten. Dem Beschwerdeführer könne auch nicht zum Vorwurf

aufgemacht werden, dass sein Familienleben in Österreich nicht ausgeprägt sei, zudem seien seine Eltern als auch zwei

seiner Geschwister bereits im Irak verstorben. Die Bindungen des Beschwerdeführers zu seinem Heimatstaat seien

sehr abgeschwächt, und habe der Beschwerdeführer mit seinen im Irak lebenden Geschwistern nur einen

unregelmäßigen Kontakt. Weiters wurde ausgeführt, dass die belangte Behörde eine unzureichende

Abwägungsentscheidung vorgenommen habe, so habe die belangte Behörde weder die gesetzten Integrationsschritte

gewürdigt, die bereits vor dem Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichtes vorgelegen seien, noch die nach dem

Erkenntnis weiters gesetzten Integrationsbemühungen. Dies sei die gestiegene Aufenthaltsdauer von vier Jahren und

vier Monaten, die darin stetig erweiterte Integration, die deutlich gestiegenen Deutschkenntnisse, die BeischaRung

weiterer Integrationsbestätigungen und die versuchte BeischaRung eines irakischen Reisepasses zum

Identitätsnachweis. Die Entscheidung der belangten Behörde stelle einen unverhältnismäßigen EingriR in das

Privatleben des Beschwerdeführers nach Art. 8 MRK dar, und würde in einer Gesamtschau und Abwägung aller

Umstände das private Interesse höher zu bewerten sein als das öRentliche Interesse an einer Ausweisung. Es werde

daher beantragt, das Bundesverwaltungsgericht möge nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung, der

Beschwerde stattgeben und den Beschwerdeführer den Aufenthaltstitel „Aufenthaltsberechtigung plus“ gemäß § 55

Abs. 1 Z. 2 AsylG erteilen, in eventu der Beschwerde stattgeben und den Beschwerdeführer den Aufenthaltstitel

„Aufenthaltsberechtigung gemäß § 55 Abs. 2 AsylG“ erteilen, in eventu den angefochtenen Bescheid gemäß § 28 Abs. 3

VwGVG mit Beschluss aufheben und das Verfahren zur neuerlichen Entscheidung nach Verfahrensergänzung an die

belangte Behörde zurückverweisen.

Beschwerde und Bezug habender Bescheid wurden dem Bundesverwaltungsgericht am 09.12.2019 vorgelegt.

Mit Schriftsatz vom 16.03.2020 wurde die Kopie eines Zeugnisses über die bestandene Deutschprüfung B1 übermittelt.

Mit Schriftsatz vom 10.07.2020 wurde um Bekanntgabe eines Termins für die mündliche Beschwerdeverhandlung

ersucht und folgende Unterlagen in Kopie vorgelegt: Sterbeurkunden des Bruders, der Schwester und der Eltern,

Aufenthaltsberechtigungskarte gemäß § 51 AsylG, Seminarbestätigung BFI vom 24.10.2016 hinsichtlich Deutsch A1.1,

Schulbesuchsbestätigung BG XXXX vom 15.03.2016, Bestätigung über ehrenamtliches Engagement der Caritas vom

07.04.2017, Empfehlungsschreiben Zentrale XXXX vom 11.04.2017, Deutschkursbestätigungen von ISOP vom

20.04.2017 und 29.06.2017 hinsichtlich Deutsch A2.2, Zeitbestätigung des Vereins Menschrechte Österreich vom

25.10.2017, eine Unterschriftenliste, eine Bestätigung der Antragstellung „Einzelunternehmung“ vom 11.04.2018, ein

Mitgliederstammblatt WKO XXXX vom 26.07.2019, eine Bestätigung WKO XXXX vom 26.07.2019, den Erstantrag auf

Erteilung der „Aufenthaltsberechtigung plus“ vom 07.08.2019, die Kopie einer Bestätigung der irakischen Botschaft

Wien über die versuchte Antragstellung auf Ausstellung eines irakischen Reisepasses vom 01.10.2019, eine

Strafregisterbescheinigung vom 19.11.2019 und ein B1 DeutschzertiPkat des ÖIF vom 02.02.2020. Mit Schriftsatz vom

22.10.2020 wurde eine Stellungnahme erstattet und die Kopie des detaillierten Prüfungsergebnisses der

Integrationsprüfung B1, die Kopie eines aktuellen Versicherungsdatenauszuges vom 5.10.2020, ein Konvolut an

Empfehlungsschreiben und die Kopie einer aktuellen Strafregisterbescheinigung vom 05.10.2020 vorgelegt.

8.       Am 30.10.2020 erfolgte in Anwesenheit des Beschwerdeführers eine mündliche Beschwerdeverhandlung am

Bundesverwaltungsgericht. In dessen Verlauf wurden seitens des Beschwerdeführers folgende nachstehende

Unterlagen vorgelegt: Bestätigung der Mitgliedschaft im Fitnessstudio XXXX , Dienstzettel über die Beschäftigung eines

Arbeitnehmers (Friseur) für 10 Stunden die Woche ohne Unterschrift, Dienstzettel über die Beschäftigung eines

Angestellten als gewerberechtlichen Geschäftsführer für 20 Stunden die Woche ohne Unterschrift, Bestätigung des

SeniorenpMegeheims Sulmtalblick vom 27.10.2020, bezüglich seiner Anfrage den Heimbewohnern gratis die Haare zu

schneiden.

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:
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1. Feststellungen:

Der unter Punkt I. beschriebene Verfahrensgang wird als Sachverhalt festgestellt. Darüber hinaus werden folgende

Feststellungen getroffen:

1.1. Zur Person des Beschwerdeführers:

Der volljährige Beschwerdeführer ist ledig, kinderlos und Staatsangehöriger des Irak. Er stammt aus Bagdad, bekennt

sich zum moslemisch-schiitischen Glauben und gehört der Volksgruppe der Araber an. Seine Identität steht fest.

Der Beschwerdeführer ist gesund und arbeitsfähig. Der Beschwerdeführer gehört keiner Risikogruppe im Sinne der

COVID 19 Pandemie an.

Der Beschwerdeführer hat im Irak die Schule besucht und das Handwerk des Friseurs erlernt. Der Beschwerdeführer

hat vor seiner Ausreise für fünf Jahre im Irak als Friseur gearbeitet. Aufgrund seiner Arbeitserfahrung im Irak hat er

eine Chance, auch hinkünftig am irakischen Arbeitsmarkt unterzukommen.

Im Irak leben noch Geschwister des Beschwerdeführers nicht festgestellt werden kann, ob der Beschwerdeführer noch

Kontakt zu diesen hat.

Der Antrag des Beschwerdeführers auf internationalen Schutz wurde mit Bescheid des Bundesamtes für

Fremdenwesen und Asyl vom 20.10.2017 sowohl hinsichtlich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten gemäß

§ 3 Abs. 1 und § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005, als auch hinsichtlich der Zuerkennung des Status des subsidiär

Schutzberechtigten gemäß § 8 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 in Bezug auf den Herkunftsstaat „Irak“

abgewiesen, dem Beschwerdeführer kein Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen gemäß § 57 AsylG

erteilt, gemäß § 10 Abs. 1 Z 3 AsylG 2005 iVm § 9 BFA-VG gegen ihn eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 Abs. 2 Z 2

FPG erlassen und gemäß § 52 Abs. 9 FPG festgestellt, dass seine Abschiebung in den „Irak“ gemäß § 46 FPG zulässig ist,

sowie gemäß § 55 Abs. 1 bis 3 FPG dem Beschwerdeführer eine Frist zur freiwilligen Ausreise von 14 Tagen ab

Rechtskraft der Rückkehrentscheidung eingeräumt.

Die dagegen erhobene Beschwerde wurde vom Bundesverwaltungsgericht mit Erkenntnis vom 08.07.2019, GZ. G308

2177735-1/18E, als unbegründet abgewiesen.

Die gegen das Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichtes vom 08.07.2019 erhobene außerordentliche Revision

wurde vom Verwaltungsgerichtshof mit Beschluss vom 18.09.2019, XXXX zurückgewiesen.

Der Beschwerdeführer reiste in der Folge nicht entsprechend der ihn treRenden AusweiseverpMichtung aus dem

österreichischen Bundesgebiet aus, sondern stellte am 08.08.2019 einen Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels

aus Gründen des Art. 8 EMRK, gemäß § 55 Abs. 1 AsylG 2005 „Aufenthaltsberechtigung plus“.

Der Beschwerdeführer befand sich ab seiner Antragsstellung auf internationalen Schutz bis zum rechtskräftigen

Abschluss des Asylverfahrens aufgrund einer vorübergehenden Aufenthaltsberechtigung nach dem Asylgesetz

durchgängig rechtmäßig im Bundesgebiet. Der Beschwerdeführer hält sich seit der Rechtskraft des Erkenntnisses vom

08.07.2019 nicht rechtmäßig im Bundesgebiet auf.

Der Beschwerdeführer ist im Bundesgebiet seit 17.07.2015 durchgehend mit Hauptwohnsitz gemeldet. In Österreich

verfügt der Beschwerdeführer über keine familiären Anknüpfungspunkte, es leben keine Familienangehörigen im

Bundesgebiet.

Seit der rechtskräftigen Erlassung der Rückkehrentscheidung hat der Beschwerdeführer ein Zeugnis zur

Integrationsprüfung B1 vom 15.02.2020 vorgelegt. Der Beschwerdeführer bezieht weiterhin, wie auch schon zum

Zeitpunkt der Erlassung des Erkenntnisses vom 08.07.2019 keine Leistungen aus der staatlichen Grundversorgung und

verfügt über das reglementierte Gewerbe „Friseur (Handwerk), eingeschränkt auf Herrenfriseur“, ist als selbstständig

Erwerbstätiger pflichtversichert und arbeitet als streitständiger Friseur.

Der Beschwerdeführer beschäftigt seit 29.06.2020 einen Friseur im Ausmaß von 10 Stunden pro Woche. Der

Beschwerdeführer hat weiters einen gewerberechtlichen Geschäftsführer seit 07.07.2020 im Ausmaß von 20 Stunden

pro Woche angestellt.

Der Beschwerdeführer hat personalisierte Empfehlungsschreiben sowie eine Unterschriftenliste vorgelegt. Der

Beschwerdeführer verfügt über soziale Kontakte.
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https://www.jusline.at/gesetz/asylg/paragraf/10
https://www.jusline.at/gesetz/bfa-vg/paragraf/9
https://www.jusline.at/gesetz/fpg/paragraf/52
https://www.jusline.at/gesetz/fpg/paragraf/52
https://www.jusline.at/gesetz/fpg/paragraf/46
https://www.jusline.at/gesetz/asylg/paragraf/55


Darüber hinausgehende integrative Bemühungen des Beschwerdeführers im Bereich des Privatlebens sind seit dem

Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts vom 08.07.2019 nicht ersichtlich, so hat der Beschwerdeführer an keinen

sonstigen beruMichen Aus- oder Weiterbildungen teilgenommen, ist in keinem österreichischen Verein oder einer

Organisation als Mitglied tätig, oder hat seit 2017 ehrenamtliche oder gemeinnützige Tätigkeiten ausgeübt.

Änderungen im Bereich des Familienlebens wurden nicht vorgebracht, bzw. wurde das Bestehen eines Familienlebens

im Rahmen der mündlichen Beschwerdeverhandlung verneint. Der Beschwerdeführer verfügt aufgrund seiner

beruflichen Tätigkeit unbestritten über ein Privatleben im Bundesgebiet.

Für außergewöhnliche Integrationsbestrebungen des Beschwerdeführers nach rechtskräftiger Erlassung der gegen ihn

ergangenen Rückkehrentscheidung gibt es keine Anhaltspunkte.

Der Beschwerdeführer ist in Österreich strafrechtlich unbescholten.

1.2. Feststellungen zur Lage im Irak und der individuellen Rückkehrsituation:

Dem Beschwerdeführer wurde im Zuge der Ladung zur mündlichen Verhandlung das aktuelle Länderinformationsblatt

der Staatendokumentation zu Irak übermittelt. Daraus ergeben sich folgende entscheidungsrelevante Feststellungen:

Politische Lage

Die politische Landschaft des Irak hat sich seit dem Sturz Saddam Husseins im Jahr 2003 enorm verändert (KAS

2.5.2018) und es wurde ein neues politisches System im Irak eingeführt (Fanack 2.9.2019). Gemäß der Verfassung vom

15.10.2005 ist der Irak ein islamischer, demokratischer, föderaler und parlamentarisch-republikanischer Staat (AA

12.1.2019; vgl. GIZ 1.2020a; Fanack 2.9.2019), der aus 18 Gouvernements (muhafaz?t) besteht (Fanack 2.9.2019). Artikel

47 der Verfassung sieht eine Gewaltenteilung zwischen Exekutive, Legislative und Judikative vor (RoI 15.10.2005). Die

Kurdische Region im Irak (KRI) ist Teil der Bundesrepublik Irak und besteht aus den drei nördlichen Gouvernements

Dohuk, Erbil und Sulaymaniyah. Sie wird von einer Regionalverwaltung, der kurdischen Regionalregierung (Kurdistan

Regional Government, KRG), verwaltet und verfügt über eigene Streitkräfte (Fanack 2.9.2019). Beherrschende

Themenblöcke der irakischen Innenpolitik sind Sicherheit, Wiederaufbau und Grundversorgung,

Korruptionsbekämpfung und Ressourcenverteilung, die systemisch miteinander verknüpft sind (GIZ 1.2020a).

An der Spitze der Exekutive steht der irakische Präsident, der auch das Staatsoberhaupt ist. Der Präsident wird mit

einer Zweidrittelmehrheit des irakischen Parlaments (majlis al-nuww?b, engl.: Council of Representatives, dt.:

Repräsentantenrat) für eine Amtszeit von vier Jahren gewählt und kann einmal wiedergewählt werden. Er genehmigt

Gesetze, die vom Parlament verabschiedet werden. Der Präsident wird von zwei Vizepräsidenten unterstützt, mit

denen er den Präsidialrat bildet, welcher einstimmige Entscheidungen trifft (Fanack 2.9.2019).

Der Premierminister wird vom Präsidenten designiert und vom Parlament bestätigt (Fanack 2.9.2019; vgl. RoI

15.10.2005). Der Premierminister führt den Vorsitz im Ministerrat und leitet damit die tägliche Politik und ist auch

Oberbefehlshaber der Streitkräfte (Fanack 27.9.2018).

Die gesetzgebende Gewalt, die Legislative, wird vom irakischen Repräsentantenrat (Parlament) ausgeübt (Fanack

2.9.2019). Er besteht aus 329 Abgeordneten (CIA 28.2.2020; vgl. GIZ 1.2020a). Neun Sitze werden den Minderheiten zur

Verfügung gestellt, die festgeschriebene Mindest-Frauenquote im Parlament liegt bei 25% (GIZ 1.2020a).

Nach einem ethnisch-konfessionellen System (Muhasasa) teilen sich die drei größten Bevölkerungsgruppen des Irak -

Schiiten, Sunniten und Kurden - die Macht durch die Verteilung der Ämter des Präsidenten, des Premierministers und

des Parlamentspräsidenten (AW 4.12.2019). So ist der Parlamentspräsident gewöhnlich ein Sunnit, der

Premierminister ist ein Schiit und der Präsident der Republik ein Kurde (Al Jazeera 15.9.2018). Viele sunnitische Iraker

stehen der schiitischen Dominanz im politischen System kritisch gegenüber. Die Machtverteilungsarrangements

zwischen Sunniten, Schiiten und Kurden festigen den EinMuss ethnisch-religiöser Identitäten und verhindern die

Herausbildung eines politischen Prozesses, der auf die Bewältigung politischer Sachfragen abzielt (AA 12.1.2019).

Am 12.5.2018 fanden im Irak Parlamentswahlen statt, die fünfte landesweite Wahl seit der Absetzung Saddam Husseins

im Jahr 2003. Die Wahl war durch eine historisch niedrige Wahlbeteiligung und Betrugsvorwürfe gekennzeichnet,

wobei es weniger Sicherheitsvorfälle gab als bei den Wahlen in den Vorjahren (ISW 24.5.2018). Aufgrund von

Wahlbetrugsvorwürfen trat das Parlament erst Anfang September zusammen (ZO 2.10.2018).

Am 2.10.2018 wählte das neu zusammengetretene irakische Parlament den moderaten kurdischen Politiker Barham



Salih von Patriotischen Union Kurdistans (PUK) zum Präsidenten des Irak (DW 2.10.2018; vgl. ZO 2.10.2018; KAS

5.10.2018). Dieser wiederum ernannte den schiitischen Politik-Veteranen Adel Abd al-Mahdi zum Premierminister und

beauftragte ihn mit der Regierungsbildung (DW 2.10.2018). Nach langen Verhandlungsprozessen und zahlreichen

Protesten wurden im Juni 2019 die letzten und sicherheitsrelevanten Ressorts Innere, Justiz und Verteidigung besetzt

(GIZ 1.2020a).

Im November 2019 trat Premierminister Adel Abdul Mahdi als Folge der seit dem 1.10.2019 anhaltenden

Massenproteste gegen die Korruption, den sinkenden Lebensstandard und den ausländischen EinMuss im Land,

insbesondere durch den Iran, aber auch durch die Vereinigten Staaten (RFE/RL 24.12.2019; vgl. RFE/RL 6.2.2020).

Präsident Barham Salih ernannte am 1.2.2020 Muhammad TawPq Allawi zum neuen Premierminister (RFE/RL

6.2.2020). Dieser scheiterte mit der Regierungsbildung und verkündete seinen Rücktritt (Standard 2.3.2020; vgl.

Reuters 1.3.2020). Am 17.3.2020 wurde der als sekulär geltende Adnan al-ZurP, ehemaliger Gouverneur von Najaf als

neuer Premierminister designiert (Reuters 17.3.2020).

Im Dezember 2019 hat das irakische Parlament eine der Schlüsselforderung der Demonstranten umgesetzt und einem

neuen Wahlgesetz zugestimmt (RFE/RL 24.12.2019; vgl. NYT 24.12.2019). Das neue Wahlgesetz sieht vor, dass zukünftig

für Einzelpersonen statt für Parteienlisten gestimmt werden soll. Hierzu soll der Irak in Wahlbezirke eingeteilt werden.

Unklar ist jedoch für diese Einteilung, wie viele Menschen in den jeweiligen Gebieten leben, da es seit über 20 Jahren

keinen Zensus gegeben hat (NYT 24.12.2019).

Die nächsten Wahlen im Irak sind die Provinzwahlen am 20.4.2020, wobei es sich um die zweite Verschiebung des

ursprünglichen Wahltermins vom 22.12.2018 handelt. Es ist unklar, ob die Wahl in allen Gouvernements des Irak

stattPnden wird, insbesondere in jenen, die noch mit der Rückkehr von IDPs und dem Wiederaufbau der Infrastruktur

zu kämpfen haben. Die irakischen Provinzwahlen umfassen nicht die Gouvernements Erbil, Sulaymaniyah, Duhok und

Halabja, die alle Teil der KRI sind, die von ihrer eigenen Wahlkommission festgelegte Provinz- und Kommunalwahlen

durchführt (Kurdistan24 17.6.2019).
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Parteienlandschaft

Laut einer Statistik der irakischen Wahlkommission beläuft sich die Zahl der bei ihr registrierten politischen Parteien

und politischen Bewegungen auf über 200. 85% davon, national und regional, haben religiös-konfessionellen

Charakter (RCRSS 24.2.2019).

Es gibt vier große schiitische politische Gruppierungen im Irak: die Islamische Da‘wa-Partei, den Obersten Islamischen

Rat im Irak (eng. SCIRI) (jetzt durch die Bildung der Hikma-Bewegung zersplittert), die Sadr-Bewegung und die Badr-

Organisation. Diese Gruppen sind islamistischer Natur, sie halten die meisten Sitze im Parlament und stehen in

Konkurrenz zueinander – eine Konkurrenz, die sich, trotz des gemeinsamen konfessionellen Hintergrunds und der

gemeinsamen Geschichte im Kampf gegen Saddam Hussein, bisweilen auch in Gewalt niedergeschlagen hat (KAS

2.5.2018).

Die Gründung von Parteien, die mit militärischen oder paramilitärischen Organisationen in Verbindung stehen ist

verboten (RCRSS 24.2.2019) und laut Executive Order 91, die im Februar 2016 vom damaligen Premierminister Abadi

erlassen wurde, sind Angehörige der Volksmobilisierungskräfte (PMF) von politischer Betätigung ausgeschlossen

(Wilson Center 27.4.2018). Milizen streben jedoch danach, politische Parteien zu gründen (CGP 4.2018). Im Jahr 2018

traten über 500 Milizionäre und mit Milizen verbundene Politiker, viele davon mit einem Naheverhältnis zum Iran, bei

den Wahlen an (Wilson Center 27.4.2018).

Die sunnitische politische Szene im Irak ist durch anhaltende Fragmentierung und KonMikte zwischen Kräften, die auf

Gouvernements-Ebene agieren, und solchen, die auf Bundesebene agieren, gekennzeichnet. Lokale sunnitische Kräfte

haben sich als langlebiger erwiesen als nationale (KAS 2.5.2018).

Abgesehen von den großen konfessionell bzw. ethnisch dominierten Parteien des Irak, gibt es auch nennenswerte

überkonfessionelle politische Gruppierungen. Unter diesen ist vor allem die Iraqiyya/Wataniyya Bewegung des Ayad

Allawi von Bedeutung (KAS 2.5.2018).

Die folgende GraPk veranschaulicht die Sitzverteilung im neu gewählten irakischen Parlament. Sairoon (ein Bündnis

aus der Sadr-Bewegung und der Kommunistischen Partei) unter der Führung des schiitischen Geistlichen Muqtada as-



Sadr, ist mit 54 Sitzen die größte im Parlament vertretene Gruppe, gefolgt von der Fatah-Koalition des Führers der

Badr-Milizen, Hadi al-Amiri und der Nasr-Allianz unter Haider al-Abadi und der Dawlat al Qanoon-Allianz des

ehemaligen Regierungschefs Maliki (LSE 7.2018).

(LSE 7.2018)
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Sicherheitslage

Im Dezember 2017 erklärte die irakische Regierung den militärischen, territorialen Sieg über den Islamischen Staat (IS)

(Reuters 9.12.2017; vgl. AI 26.2.2019). Die Sicherheitslage hat sich, seitdem verbessert (FH 4.3.2020). Ende 2018

befanden sich die irakischen Sicherheitskräfte (ISF) in der nominellen Kontrolle über alle vom IS befreiten Gebiete

(USDOS 1.11.2019).

Derzeit ist es staatlichen Stellen nicht möglich, das Gewaltmonopol des Staates sicherzustellen. Insbesondere

schiitische Milizen, aber auch sunnitische Stammesmilizen handeln eigenmächtig. Die im Kampf gegen den IS

mobilisierten, zum Teil vom Iran unterstützten Milizen sind nur eingeschränkt durch die Regierung kontrollierbar und

stellen eine potenziell erhebliche Bedrohung für die Bevölkerung dar. Durch die teilweise Einbindung der Milizen in

staatliche Strukturen (zumindest formaler Oberbefehl des Ministerpräsidenten, Besoldung aus dem Staatshaushalt)

verschwimmt die Unterscheidung zwischen staatlichen und nicht-staatlichen Akteuren (AA 12.1.2019).

In der Wirtschaftsmetropole Basra im Süden des Landes können sich die staatlichen Ordnungskräfte häuPg nicht

gegen mächtige Stammesmilizen mit Verbindungen zur Organisierten Kriminalität durchsetzen. Auch in anderen

Landesteilen ist eine Vielzahl von Gewalttaten mit rein kriminellem Hintergrund zu beobachten (AA 12.1.2019).

Insbesondere in Bagdad kommt es zu Entführungen durch kriminelle Gruppen, die Lösegeld für die Freilassung ihrer



Opfer fordern (FIS 6.2.2018). Die Zahl der Entführungen gegen Lösegeld zugunsten extremistischer Gruppen wie dem

IS oder krimineller Banden ist zwischenzeitlich zurückgegangen (Diyaruna 5.2.2019), aber UNAMI berichtet, dass seit

Beginn der Massenproteste vom 1.10.2019 fast täglich Demonstranten in Bagdad und im gesamten Süden des Irak

verschwunden sind. Die Entführer werden als „Milizionäre“, „bewaRnete Organisationen“ und „Kriminelle“ bezeichnet

(New Arab 12.12.2019).

Die zunehmenden Spannungen zwischen dem Iran und den USA stellen einen zusätzlichen, die innere Stabilität des

Irak gefährdenden EinMuss dar (ACLED 2.10.2019a). Nach einem AngriR auf eine Basis der Volksmobilisierungskräfte

(PMF) in Anbar, am 25. August (Al Jazeera 25.8.2019), erhob der irakische Premierminister Mahdi Ende September

erstmals o`ziell Anschuldigungen gegen Israel, für eine Reihe von AngriRen auf PMF-Basen seit Juli 2019

verantwortlich zu sein (ACLED 2.10.2019b; vgl. Reuters 30.9.2019). Raketeneinschläge in der Grünen Zone in Bagdad,

nahe der US-amerikanischen Botschaft am 23. September 2019, werden andererseits pro-iranischen Milizen

zugeschrieben, und im Zusammenhang mit den Spannungen zwischen den USA und dem Iran gesehen (ACLED

2.10.2019b; vgl. Al Jazeera 24.9.2019; Joel Wing 16.10.2019).

Als Reaktion auf die Ermordung des stellvertretenden Leiters der PMF-Kommission, Abu Mahdi Al-Muhandis, sowie des

Kommandeurs der Quds-Einheiten des Korps der Islamischen Revolutionsgarden des Iran, Generalmajor Qassem

Soleimani, durch einen DrohnenangriR der USA am 3.1.2020 (Al Monitor 23.2.2020; vgl. MEMO 21.2.2020; Joel Wing

15.1.2020) wurden mehrere US-Stützpunkte durch den Iran und PMF-Milizen mit Raketen und Mörsern beschossen

(Joel Wing 15.1.2020).
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Islamischer Staat (IS)

Seit der Verkündigung des territorialen Sieges des Irak über den Islamischen Staat (IS) durch den damaligen

Premierminister al-Abadi im Dezember 2017 (USCIRF 4.2019; vgl Reuters 9.12.2017) hat sich der IS in eine

Aufstandsbewegung gewandelt (Military Times 7.7.2019) und kehrte zu Untergrund-Taktiken zurück (USDOS 1.11.2019;

vgl. BBC 23.12.2019; FH 4.3.2020). Zahlreiche Berichte erwähnen Umstrukturierungsbestrebungen des IS sowie eine

Mobilisierung von Schläferzellen (Portal 9.10.2019) und einen neuerlichen Machtzuwachs im Norden des Landes (PGN

11.1.2020).

Der IS unterhält ein Netz von Zellen, die sich auf die Gouvernements Ninewa, Salah ad-Din, Kirkuk und Diyala

konzentrieren, während seine Taktik IED-AngriRe auf Sicherheitspersonal, Brandstiftung auf landwirtschaftlichen

Flächen und Erpressung von Einheimischen umfasst (Garda 3.3.2020). Der IS führt in vielen Landesteilen weiterhin

kleinere bewaRnete Operationen, Attentate und AngriRe mit improvisierten Sprengkörpern (IED) durch (USCIRF

4.2019). Er stellt trotz seines Gebietsverlustes weiterhin eine Bedrohung für Sicherheitskräfte und Zivilisten,

einschließlich Kinder, dar (UN General Assembly 30.7.2019). Er ist nach wie vor der Hauptverantwortliche für Übergriffe

und Gräueltaten im Irak, insbesondere in den Gouvernements Anbar, Bagdad, Diyala, Kirkuk, Ninewa und Salah ad-Din

(USDOS 11.3.2020; vgl. UN General Assembly 30.7.2019). Im Jahr 2019 war der IS insbesondere in abgelegenem,

schwer zugänglichem Gelände aktiv, hauptsächlich in den Wüsten der Gouvernements Anbar und Ninewa sowie in den

Hamrin-Bergen, die sich über die Gouvernements Kirkuk, Salah ad-Din und Diyala erstrecken (ACLED 2.10.2019a). Er ist

nach wie vor dabei sich zu reorganisieren und versucht seine Kader und Führung zu erhalten (Joel Wing 16.10.2019).

Der IS setzt weiterhin auf Gewaltakte gegen Regierungziele sowie regierungstreue zivile Ziele, wie Polizisten,

Stammesführer, Politiker, Dorfvorsteher und Regierungsmitarbeiter (ACLED 2.10.2019a; vgl. USDOS 1.11.2019), dies

unter Einsatz von improvisierten Sprengkörpern (IEDs) und SchusswaRen sowie mittels gezielten Morden (USDOS

1.11.2019), sowie Brandstiftung. Die ÜbergriRe sollen Spannungen zwischen arabischen und kurdischen

Gemeinschaften entfachen, die Wiederaufbaubemühungen der Regierung untergraben und soziale Spannungen

verschärfen (ACLED 2.10.2019a).

Insbesondere in den beiden Gouvernements Diyala und Kirkuk scheint der IS im Vergleich zum Rest des Landes mit

relativ hohem Tempo sein Fundament wieder aufzubauen, wobei er die lokale Verwaltung und die Sicherheitskräfte

durch eine hohe Abfolge von AngriRen herausfordert (Joel Wing 16.10.2019). Der IS ist fast vollständig in ländliche und

gebirgige Regionen zurückgedrängt, in denen es wenig Regierungspräsenz gibt, und wo er de facto die Kontrolle über

einige Gebiete insbesondere im Süden von Kirkuk und im zentralen und nordöstlichen Diyala aufgebaut hat (Joel Wing

3.2.2020).

Im Mai 2019 hat der IS im gesamten Mittelirak landwirtschaftliche AnbauMächen in Brand gesetzt, mit dem Zweck die

Bauernschaft einzuschüchtern und Steuern einzuheben, bzw. um die Bauern zu vertreiben und ihre Dörfer als



Stützpunkte nutzen zu können. Das geschah bei insgesamt 33 Bauernhöfen - einer in Bagdad, neun in Diyala, 13 in

Kirkuk und je fünf in Ninewa und Salah ad-Din - wobei es gleichzeitig auch Brände wegen der heißen Jahreszeit und

infolge lokaler Streitigkeiten gab (Joel Wing 5.6.2019; vgl. ACLED 18.6.2019). Am 23.5.2019 bekannte sich der Islamische

Staat (IS) in seiner Zeitung Al-Nabla zu den Brandstiftungen. Kurdische Medien berichteten zudem von Brandstiftung in

Daquq, Khanaqin und Makhmour (BAMF 27.5.2019; vgl. ACLED 18.6.2019). Im Jänner 2020 hat der IS eine BüRelherde

in Baquba im Distrikt Khanaqin in Diyala abgeschlachtet, um eine Stadt einzuschüchtern (Joel Wing 3.2.2020; vgl. NINA

17.1.2020).

Mit Beginn der Massenproteste im Oktober 2019 stellte der IS seine Operation weitgehend ein, wie er es stets während

Demonstrationen getan hat, trat aber mit dem Nachlassen der Proteste wieder in den Konflikt ein (Joel Wing 6.1.2020).
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Sicherheitslage Bagdad

Das Gouvernement Bagdad ist das kleinste und am dichtesten bevölkerte Gouvernement des Irak mit einer

Bevölkerung von mehr als sieben Millionen Menschen. Die Mehrheit der Einwohner Bagdads sind Schiiten. In der

Vergangenheit umfasste die Hauptstadt viele gemischte schiitische, sunnitische und christliche Viertel, der Bürgerkrieg

von 2006-2007 veränderte jedoch die demograPsche Verteilung in der Stadt und führte zu einer Verringerung der

sozialen Durchmischung sowie zum Entstehen von zunehmend homogenen Vierteln. Viele Sunniten Mohen aus der

Stadt, um der Bedrohung durch schiitische Milizen zu entkommen. Die Sicherheit des Gouvernements wird sowohl

vom „Baghdad Operations Command“ kontrolliert, der seine Mitglieder aus der Armee, der Polizei und dem

Geheimdienst bezieht, als auch von den schiitischen Milizen, die als stärker werdend beschrieben werden (OFPRA

10.11.2017).

Entscheidend für das Verständnis der Sicherheitslage Bagdads und der umliegenden Gebiete sind sechs mehrheitlich

sunnitische Regionen (LatiPya, Taji, al-Mushahada, al-Tarmia, Arab Jibor und al-Mada'in), die die Hauptstadt von

Norden, Westen und Südwesten umgeben und den sogenannten „Bagdader Gürtel“ (Baghdad Belts) bilden (Al Monitor

11.3.2016). Der Bagdader Gürtel besteht aus Wohn-, Agrar- und Industriegebieten sowie einem Netz aus Straßen,

Wasserwegen und anderen Verbindungslinien, die in einem Umkreis von etwa 30 bis 50 km um die Stadt Bagdad

liegen und die Hauptstadt mit dem Rest des Irak verbinden. Der Bagdader Gürtel umfasst, beginnend im Norden und

im Uhrzeigersinn die Städte: Taji, Tarmiyah, Baqubah, Buhriz, Besmaja und Nahrwan, Salman Pak, Mahmudiyah, Sadr

al-YusuPyah, Fallujah und Karmah und wird in die Quadranten Nordosten, Südosten, Südwesten und Nordwesten

unterteilt (ISW 2008).

Fast alle Aktivitäten des Islamischen Staate (IS) im Gouvernement Bagdad betreRen die Peripherie der Hauptstadt, den

„Bagdader Gürtel“ im äußeren Norden, Süden und Westen (Joel Wing 5.8.2019; vgl. Joel Wing 16.10.2019; Joel Wing

6.1.2020; Joel Wing 5.3.2020), doch der IS versucht seine Aktivitäten in Bagdad wieder zu erhöhen (Joel Wing 5.8.2019).

Die Bestrebungen des IS, wieder in der Hauptstadt Fuß zu fassen, sind Ende 2019 im Zuge der Massenproteste ins

Stocken geraten, scheinen aber mittlerweile wieder aufgenommen zu werden (Joel Wing 3.2.2020; vgl. Joel Wing

5.3.2020).

Dabei wurden am 7.und 16.9.2019 jeweils fünf Vorfälle mit „Unkonventionellen Spreng- und Brandvorrichtungen“

(IEDs) in der Stadt Bagdad selbst verzeichnet (Joel Wing 16.10.2019). Seit November 2019 setzt der IS Motorrad-

Bomben in Bagdad ein. Zuletzt detonierten am 8. und am 22.2.2020 jeweils fünf IEDs in der Stadt Bagdad (Joel Wing

5.3.2020).

Für den Zeitraum von November 2019 bis Jänner 2020 wurden im Gouvernement Bagdad 60 sicherheitsrelevante

Vorfälle mit 42 Toten und 61 Verletzten verzeichnet (Joel Wing 2.12.2019; vgl. Joel Wing 6.1.2020; Joel Wing 3.2.2020), im

Februar 2020 waren es 25 Vorfälle mit zehn Toten und 35 Verletzten (Joel Wing 5.3.2020). Die meisten dieser

sicherheitsrelevanten Vorfälle werden dem IS zugeordnet, jedoch wurden im Dezember 2019 drei dieser Vorfälle pro-

iranischen Milizen der Volksmobilisierungskräfte (PMF) zugeschrieben, ebenso wie neun Vorfälle im Jänner 2020 und

ein weiterer im Februar (Joel Wing 6.1.2020; vgl Joel Wing 5.3.2020)

Die Ermordung des iranischen Generals Suleimani und des stellvertretenden Kommandeurs der PMF, Abu Muhandis,

durch die USA führte unter anderem in der Stadt Bagdad zu einer Reihe von Vergeltungsschlägen durch pro-iranische

PMF-Einheiten. Es wurden neun Raketen und MörserangriRe verzeichnet, die beispielsweise gegen die Grüne Zone

und die darin befindliche US-Botschaft sowie das Militärlager Camp Taji gerichtet waren (Joel Wing 3.2.2020).

Seit 1.10.2019 kommt es in mehreren Gouvernements, darunter auch in Bagdad, zu teils gewalttätigen

Demonstrationen.
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Rechtsschutz / Justizwesen

Die irakische Gerichtsbarkeit besteht aus dem Obersten Justizrat, dem Obersten Gerichtshof, dem Kassationsgericht,

der Staatsanwaltschaft, der Justizaufsichtskommission, dem Zentralen Strafgericht und anderen föderalen Gerichten

mit jeweils eigenen Kompetenzen (Fanack 2.9.2019). Das Oberste Bundesgericht erfüllt die Funktion eines

Verfassungsgerichts (AA 12.1.2019).

Die Verfassung garantiert die Unabhängigkeit der Justiz (Stanford 2013; vgl. AA 12.1.2019; USDOS 11.3.2020). Jedoch

schränken bestimmte gesetzliche Bestimmungen die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Justiz ein (USDOS

11.3.2020). Die Rechtsprechung ist in der Praxis von einem Mangel an kompetenten Richtern, Staatsanwälten sowie

Justizbeamten gekennzeichnet. Eine Reihe von Urteilen lassen auf politische EinMussnahme schließen. Hohe Richter

werden oftmals auch unter politischen Gesichtspunkten ausgewählt (AA 12.1.2019). Zudem ist die Justiz von

Korruption, politischem Druck, Stammeskräften und religiösen Interessen beeinMusst. Aufgrund von Misstrauen

gegenüber Gerichten oder fehlendem Zugang wenden sich viele Iraker an Stammesinstitutionen, um Streitigkeiten

beizulegen, selbst wenn es sich um schwere Verbrechen handelt (FH 4.3.2020).

Eine Verfolgung von Straftaten Pndet nur unzureichend statt (AA 12.1.2019). Strafverfahren sind zutiefst mangelhaft.

Willkürliche Verhaftungen, einschließlich Verhaftungen ohne Haftbefehl, sind üblich (FH 4.3.2020). Eine rechtsstaatliche

Tradition gibt es nicht. HäuPg werden übermäßig hohe Strafen verhängt. Obwohl nach irakischem Strafprozessrecht

Untersuchungshäftlinge binnen 24 Stunden einem Untersuchungsrichter vorgeführt werden müssen, wird diese Frist

nicht immer respektiert und zuweilen auf 30 Tage ausgedehnt. Es gibt häuPg Fälle überlanger Untersuchungshaft,

ohne dass die BetroRenen, wie vom irakischen Gesetz vorgesehen, einem Richter oder Staatsanwalt vorgeführt

würden. Freilassungen erfolgen mitunter nur gegen Bestechungszahlungen. Insbesondere Sunniten beschweren sich

über „schiitische Siegerjustiz“ und einseitige Anwendung der bestehenden Gesetze zu ihren Lasten. Das seit 2004

geltende Notstandsgesetz ermöglicht der Regierung Festnahmen und Durchsuchungen unter erleichterten

Bedingungen (AA 12.1.2019).

Korruption oder Einschüchterung beeinMussen Berichten zufolge einige Richter in Strafsachen auf der Prozessebene

und bei der Berufung vor dem Kassationsgericht. Zahlreiche Drohungen und Morde durch konfessionelle,

extremistische und kriminelle Elemente oder Stämme beeinträchtigten die Unabhängigkeit der Justiz. Richter, Anwälte



und ihre Familienangehörigen sind häuPg mit Morddrohungen und AngriRen konfrontiert (USDOS 11.3.2020; vgl. AI

26.2.2019). Nicht nur Richter, sondern auch Anwälte, können dem Druck einMussreicher Personen, z.B. der Stämme,

ausgesetzt sein. Dazu kommt noch Überlastung. Ein Untersuchungsrichter kann beispielsweise die Verantwortung

über ein Gebiet von einer Million Menschen haben, was sich negativ auf die Rechtsstaatlichkeit auswirkt (LIFOS

8.5.2014).

Die Verfassung garantiert das Recht auf einen fairen und öRentlichen Prozess für alle Bürger (USDOS 11.3.2020) und

das Recht auf Rechtsbeistand für alle verhafteten Personen (CEDAW 30.9.2019; vgl. HRW 14.1.2020). Dennoch

verabsäumen es Bea

Quelle: Bundesverwaltungsgericht BVwg, https://www.bvwg.gv.at
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